VI. Mängelrüge 
1. Mängelrügen müssen bei sonstigem Ausschluß unverzüglich nach Empfang der Sendung ausgesprochen werden, andernfalls die Lieferung als genehmigt gilt und allfällige Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche erlöschen. 
2. Der Auftragnehmer behält sich bei Vorliegen von Mängeln das Recht der Ersatzlieferung vor. Nur wenn eine zweimalige Ersatzlieferung fehlschlägt, eine solche nicht möglich ist oder sie vom Auftragnehmer verweigert wird, besteht für den Vertragspartner die Möglichkeit, einen Wandlungs- oder Preisminderungs-anspruch geltend zu machen. 
3. Nach der Druckreifeerklärung hat der Auftragnehmer nur für solche Schäden einzutreten, die durch den Fertigungsprozeß entstanden sind. Bei Lohnver-edelungsarbeiten und der Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen haftet der Auftragnehmer nicht für die verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern der Schaden nicht durch den Auftragnehmer grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde. 
4. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren hat der Auftraggeber geringfügige Abweichungen vom Original hinzunehmen. Dies gilt auch für den Vergleich zwischen Ausdrucken und Auflagendruck, insbesondere wenn Ausdruck- und Auflagenpapier nicht übereinstimmen. Eine Garantie für die Echtheitseigenschaften von Farben, Bronzen, Lackierungen, Imprägnierungen, Kaschierungen und Gummierungen wird nur in jenem Ausmaß gewährt, indem sich die Vorlieferanten dem Auftragnehmer gegenüber verpflichten. 
5. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den Zulieferanten. Der Auftragnehmer ist von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen den Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Bei den eingesetzen Materialien gelten jene Toleranzen, die in den entsprechenden Lieferbedingungen der Zulieferanten enthalten bzw. bei diesen Branchen üblich sind.
